
 

Name, Vorname:  Geburtsdatum:  

Anschrift:  

Pflegeschule:  Kurs:  

      

ggf.            Wiederholer/in:    Ausbildungsverlängerung:  

 

Bezirksregierung Köln 
Dezernat 24/Pflegeberufe 
50667 Köln 
 
 
 
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 2 Nr.1 Pflegeberufegesetz (PflBG) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich, mir die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

     „Pflegefachfrau“ (weiblich) 

     „Pflegefachmann“ (männlich) 

     „Pflegefachperson“ (genderneutral) 

 „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin“ (weiblich) 

(Hinweis: Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 59, 60 PflBG) 

 „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ (männlich) 

(Hinweis: Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 59, 60 PflBG) 

     „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegefachperson“ (genderneutral) 

 (Hinweis: Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 59, 60 PflBG) 

 „Altenpflegerin“ (weiblich) 

(Hinweis: Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 59, 61 PflBG) 

 „Altenpfleger“ (männlich) 

(Hinweis: Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 59, 61 PflBG) 

 „Altenpflegefachperson“ (genderneutral) 

(Hinweis: Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 59, 61 PflBG) 

zu erteilen. 

 

Die für den Antrag erforderlichen Unterlagen (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

    sind beigefügt.  

    gehen Ihnen gesondert mit der Post zu. 



Antrag auf Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
 
 

    Das polizeiliche Führungszeugnis nach Belegart „OE“ beantrage ich bei der 

zuständigen Gemeinde-/Stadtverwaltung. 

 
Gleichzeitig erkläre ich durch Unterschrift, dass ich nicht vorbestraft bin und dass 
derzeit gegen mich kein Straf- oder Ermittlungsverfahren anhängig ist. 
 
Ich bin darüber informiert, dass gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gebührengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 
(GV.NRW. S. 524) in Verbindung mit der Tarifstelle 10.3.1 des Allgemeinen Gebühren-
tarifs der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 03. Juli 2001 (GV.NRW. S. 
262) für die Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis eine Gebühr von 60,00 € 
erhoben wird. 
 
Ebenfalls bin ich darüber informiert, dass die Bezirksregierung Köln der 
Pflegekammer NRW gem. § 5a Abs. 1 Heilberufsgesetz i. V. m.                 § 6 Abs. 2 
Nr. 1, 6 Zuständigkeitsverordnung Heilberufe i. V. m. § 115 Abs. 3 Heilberufsgesetz, 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) Datenschutz-Grundverordnung sowie dem Erlass des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 08.10.2021 (Az.VC2-94.13.07-2021-
08-00615534) über die Erteilung meiner Berufserlaubnis durch Übermittlung folgender 
Daten informieren wird, damit diese mich zwecks Registrierung bei der Pflegekammer 
NRW kontaktieren kann:  
Vor- und Familiennamen; ggf. frühere Namen; Geschlecht; Geburtsdatum; 
Privatanschrift; Berufsbezeichnung.  
 
Im Übrigen wird auf die allgemeinen Datenschutzhinweise der Bezirksregierung Köln 
unter https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/datenschutz/index.html 
verwiesen. Auf Nachfrage besteht die Möglichkeit, einen Ausdruck der allgemeinen 
Datenschutzhinweise zu erhalten. 
 
 
Ich bitte, mir die Erlaubnis nach § 2 Nr.1 Pflegeberufegesetz (PflBG) zu erteilen. 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift der Antragstellerin oder des Antragstellers 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/datenschutz/index.html

